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Liebe Leserin, lieber Leser,

zunächst einmal auch auf die-
sem Wege noch ein fröhliches, 
gesundes und vor allem leben-
diges neues Jahr 2019! 
Der Alltag nach den hoffentlich 
schönen Feiertagen zum Jah-
resende ist sicherlich längst 
wieder eingekehrt, die ersten 
Neujahrsvorsätze sind entwe-
der umgesetzt oder verworfen, 
und der Winter war nun lang 
genug, der Frühling wird freu-
dig erwartet. 

In der Geschäftsstelle des bvkm hat das Jahr nicht 
nur mit der gewohnt vielen Arbeit begonnen, son-
dern auch mit einem neuen Gesicht. Herr Sven Rei-
temeyer verstärkt, zunächst als Elternzeitvertretung, 
unser Team und ist nach nur einem Monat mit sei-
nem Engagement und seinen kreativen Projektideen 
kaum noch wegzudenken. Die Väter von Kindern mit 
Behinderung können sich schon in diesem Jahr auf 
ein besonderes Vater-Kind-Happening mit ihm freuen 
(s. dazu auch die Ausschreibung). 
Der geschäftsführende Vorstand war in Klausur im 
wunderschönen Halle an der Saale. Auf Grundlage 
der Ergebnisse der Fachtagung zur Mitgliederver-
sammlung haben wir an Ihren Anregungen weiter-
gearbeitet und so der zukünftigen Arbeit des bvkm 
Konturen gegeben. Als ein Ergebnis hieraus wird es 
gegen Ende des ersten Halbjahres 2019 einen Ge-
sprächssalon zum Thema „Ehrenamtliches Engage-
ment“ geben. Die terminliche Ankündigung hierzu 
werden Sie in den kommenden Tagen per Email er-
halten. 

Das Bundesteilhabegesetz und seine Umsetzung 
werden uns auch in diesem Jahr weiter gut in Atem 
halten. Nach wie vor beschäftigt sich der bvkm auch 
mit der Frage, an welchen Stellen der Blick auf Men-
schen mit komplexem oder hohem Unterstützungs-
bedarf besonders hervorzuheben ist, da dieser Blick 
in der Gesetzgebung nicht oder nur unzureichend 
bedacht wurde. Es kann nicht sein, dass der Schwer-
punkt der Unterstützung von Menschen mit komplex-
em Unterstützungsbedarf zukünftig immer stärker in 
der reinen Pflege liegt und die Teilhabe zweitrangig 
wird. 
Auch das Thema Migration, Flucht und Behinderung 
soll uns in diesem Jahr weiter eine Herzensangele-
genheit bleiben. So finden Sie in dieser Ausgabe von 
bvkm aktuell die Ankündigung für eine Fortbildungs-
reihe zur Kultursensibilität und zur Gewinnung von 
Menschen mit Migrationshintergrund fürs Ehrenamt. 
Die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen hat 
in diesem Jahr auch bereits getagt und wird gegen 
Ende des Jahres neu gewählt. Wir freuen uns über 
Kandidaturen und engagierte Selbstvertreterinnen 
und -vertreter! Passend hierzu werden wir in diesem 
Jahr eine Fortbildung durchführen, die Menschen 
mit Behinderung dazu motivieren soll, selbst für ihre 
Belange und Interessen einzustehen und ihre Rech-
te zu vertreten. Die diesjährigen deutschen Boccia-
meisterschaften sind immer ein Highlight, ebenso 
wie das Jahrestreffen unterstützt kommunizierender 
Menschen, das traditionell am Pfingstwochenende 
stattfindet. 
Auch eine Fachtagung zum Muttertag für Mütter mit 
besonderen Herausforderungen wird es in diesem 
Jahr in Hamburg geben, federführend organsiert von 
lmbHH e.V., und die Bundesfrauenvertretung, mitt-
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Herzliche Grüße

Natalie Tauchert

lerweile auch im Deutschen Frauenrat vertreten, ar-
beitet weiter engagiert in eigener Sache. 
Um der immer wichtiger werdenden Medienpräsenz 
Sorge zu tragen, wird es in diesem Jahr auch hierzu 
ein Seminar geben, sodass wir sicherlich bald alle 
auf Instagram, Youtube und Co vernetzt sein werden.
Die mediale Vernetzung kann aber eins niemals erset-
zen: die ganz besondere bvkm-Familien-Atmosphäre, 
die ich im vergangenen Jahr bei jeder größeren Ver-
anstaltung spüren und genießen durfte. Schon allein 
deswegen, aber auch weil man die Feste feiern soll-
te, wie sie fallen, und wir ja bekannterweise so jung 
nicht wieder zusammenkommen, feiert der bvkm im 
September seinen 60. Geburtstag. Unter dem Thema 
„Inklusive Bildung – ein Leben lang“ freuen wir uns, 

Projektvorstellungen aus Ihren Reihen als Inspirati-
on zur Weitergabe kennenlernen zu dürfen und auf 
schöne gemeinsame Stunden mit Austausch, Wie-
dersehen und glücklichen Momenten. 

Ich freue mich sehr auf mein zweites Jahr mit Ihnen! 

Sven	Reitemeyer
Sozialpädagoge / Sozialarbeiter B.A., Jahrgang 1994

Seit Januar 2019 verstärke ich das Team des bvkm 
– erstmal als Elternzeitvertretung – und übernehme 
hier insbesondere die Tätigkeiten im Referat „Kind-
heit, Jugend, Familie und Bildung“. In den letzten 
Wochen hatte ich die Möglichkeit, schon viele Termi-
ne wahrzunehmen und einige von Ihnen persönlich 
kennenzulernen.  
Zu den schon bestehenden Aufgaben habe ich mich 
schnell dem Thema „Väterarbeit im bvkm“ ange-
nommen und freue mich sehr, dazu im Juli die erste 
Auftakt-Veranstaltung „Action in der Großstadt / Va-
ter-Kind-Wochenende“ in Köln anzubieten.
Bevor ich meine Tätigkeit im bvkm begonnen habe, 
war ich in verschiedenen Bereichen und Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe, Kindheitspädagogik und 
außerschulischen Jugendarbeit tätig und konnte 
somit mein berufliches Portfolio weit fächern. Nun 
freue ich mich auf die neuen Aufgaben und auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Organisa-
tionen.
Mit liebem Gruß 
Sven Reitemeyer

Neu in der Geschäftsstelle des bvkm //  
Referent für Kindheit, Jugend, Familie & Bildung
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landes- und Ortsverbände des bvkm, 
der bvkm aktualisiert stetig sein Mitgliederverzeichnis. Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn sich in 
Ihrem Verein, Ihrer Gruppe oder Initiative etwas geändert haben sollte! Vielen Dank. 

Name der Mitgliedsorganisation: .............................................................................................................

Anschrift: .................................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ................................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ....................................................................

(allgemeine) E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihrer Organisation/Einrichtung nicht wiederfinden:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an:
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf   oder per Fax an: 0211/64004-20

Angebot bitte ankreuzen:
q Frühförderung
q Sozialpädiatrisches Zentrum
q Elterntreff
q Ergotherapie
q Krankengymnastik
q Logopädie
q Reittherapie
q Therapeutisches Schwimmen
q Unterstützte Kommunikation
q Kindertagesstätte
q Schulvorbereitende Einrichtung
q Pflegedienst
q Ambulante Dienste
q Förderschule
q Integrative Schule
q Internat
q Kinderheim
q Beratung

q Testamentberatung/-vollstreckung
q Betreuungsverein
q Familienunterstützender Dienst
q Müttertreff/Müttergruppe
q Schullandheim
q Bildung/Kultur
q Ferieneinrichtung
q Freizeitangebote
q Jugendclub/Jugendtreff
q Fahrdienst
q Sport
q Wohneinrichtung
q Betreutes Wohnen
q Kurzzeitpflege
q Behindertengerechte Wohnungen
q Berufsbildungswerk
q Tagesförderstätte
q Werkstätte (WfbM)
q Integrationsfachdienst/-unternehmen

Ihr	Eintrag	im	Verzeichnis	der	
bvkm-Mitgliedsorganisationen
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Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstaltungen?

Bestellen Sie einfach per Fax (0211/64004-20) oder per Mail an vesand@bvkm.de

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (auch div. Übersetzungen)  ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Vererben zugunsten behinderter Menschen      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Der Erbfall – Was ist zu tun?       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

18 werden mit Behinderung       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung     ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen    ____ Stück (kostenlos)

Steuermerkblatt         ____ Stück (kostenlos)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII  ____ Stück (kostenlos)

DAS BAND – Zeitschrift des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

MiMMi – MitmachMagazinMädchenMittendrin     ____ Stück (kostenlos)

Fritz&Frida – Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung    ____ Stück (kostenlos)

Informationsbroschüre des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

Leitbild des bvkm         ____ Stück (kostenlos)

Verlagsprogramm         ____ Stück (kostenlos)

*Versandkostenpauschale

q Mitglied im bvkm  q nicht Mitglied im bvkm

bvkm-Materialien:	Bestellschein

Wichtig!	
Bitte	unbedingt	ausfüllen	//	Bestellmöglichkeit	bvkm.aktuell

q Ich möchte bvkm.aktuell weiterhin in der Druckversion geliefert bekommen 

q Ich möchte bvkm.aktuell zukünftig nur noch per E-Mail geschickt bekommen  

(Bitte die E-Mail-Adresse eintragen!) _____________________________________________

Absender: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Veranstaltungen	des	bvkm		
Ständig	aktualisierte	Informationen	zu	den	bvkm-Veranstaltungen,	
Ausschreibungsunterlagen	und	Ankündigungen	
fi	nden	Sie	auch	unter	https://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/

Liebe Mitgliedsorganisationen des bvkm,

der bvkm wird in diesem Jahr 60 Jahre alt! Das möch-
ten wir vom 20. bis 22. September 2019 in Köln fei-
ern! Dort erwartet Sie ein buntes Programm: u.a. wird 
es am Samstag, 21. September 2019, einen Geburts-
tags-Projekttag zum Thema „Inklusive Bildung – ein 
Leben lang“ geben. Damit der Projekttag gelingt, 
brauchen wir Sie und Ihre Ideen! Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir schauen, wie außerschulische (!) Bildung 
für Menschen mit Behinderung in allen Altersstufen 
aussehen kann: Bildung für Kinder- und Jugendliche, 
Erwachsene, Bildung im Freizeitbereich, … Bildung ein 
Leben lang! 

Worum	soll	es	gehen?
Wir laden Sie ein, Projekte/Angebote/Gruppen/Akti-
vitäten/Kurse/… aus Ihrem Verein/Ihren Einrichtun-
gen und Diensten vorzustellen, die zeigen, wie (inklu-
sive) Bildung – außerhalb der Schule – ganz praktisch 
aussehen kann. 
Wir suchen Bildungsangebote für alle Altersstufen: 
Angebote, die den Horizont erweitern, Selbstvertrau-
en geben, die möglich machen, ganz selbstverständ-
lich teilzuhaben, etwas Neues zu entdecken, in den 
Austausch mit anderen zu treten. 
Ob beim Kochen, Reparieren, Gärtnern, Malen, Nä-
hen, Sporttreiben, im Leseclub, beim Theaterspielen, 
auf einer politischen Bildungsreise oder, oder, … – das 
alles bildet. Angesprochen werden alle Bereiche des 
Lebens!

Wir suchen ungewöhnliche, originelle und wirkungs-
volle Projekte! Machen Sie mit!
Stellen Sie uns kurz Ihr Angebot oder Projekt vor, mit 
dem Sie sich an dem Fachtag beteiligen möchten. Be-
antworten Sie hierzu folgende Fragen:
1) Für welche Altersgruppe ist das Bildungsangebot?
2) Wie lässt sich das Angebot kurz – in maximal 5 Sät-
zen – beschreiben?
3) Gibt es Kooperationspartner für das Angebot?
4) Was macht gerade dieses Angebot so gut, dass es 
vorgestellt werden sollte?
Eine spezielle Arbeitsgruppe sichtet im Anschluss alle 
Rückmeldungen und wählt Projekte für den Fachtag 
aus. Danach melden wir uns wieder bei Ihnen. 

Rückmeldung: 
Bis spätestens 5. April 2019

Noch Fragen? Kontakt: 
Heide Adam-Blaneck // Tel. 0211-64 00 4-16 // 
heide.adam-blaneck@bvkm.de oder 
Stephanie Wilken-Dapper // Tel. 0211-64 00 4-14 // 
stephanie.wilken-dapper@bvkm.de

Wir grüßen Sie herzlich und freuen uns auf Ihre Rück-
meldungen. 

Ihr Team vom bvkm

Einladung	zur	Mitwirkung	am	Fachtag	„Inklusive	Bildung	–	ein	Leben	lang“

CALL	FOR	PAPERS	
21.	September	2019	in	Köln
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Save the Date 

 
„Religion und Behinderung“   

Gemeinsame Fachveranstaltung des bvkm in Kooperation mit der Stadt Bielefeld und 
der Universität Bielefeld, Fakultät Erziehungswissenschaft, am 08.04.2019 in Bielefeld  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem Ziel, Fach- und Führungskräften aus der Behindertenselbsthilfe und der 
Migrantenselbsthilfe eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung anzubieten, veranstaltet 
der bvkm seit 2015 Fachveranstaltungen zum Querschnittsthema „Migration und Behinderung“.                                            
In trägerübergreifender und interdisziplinärer Kooperation werden Schwerpunktthemen lokalisiert 
und im Dienste der Inklusion zur Diskussion gestellt.   

In Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum Bielefeld und der Universität Bielefeld, 
Fakultät Erziehungswissenschaft, lädt der bvkm Sie herzlich ein, die großen Weltreligionen im 
Kontext zu Behinderung näher kennenzulernen. Was sind die zentralen Aussagen und Ereignisse 
der Religionen? Welche Persönlichkeiten und Vorbilder existieren, die Behinderung als Teil des 
gesellschaftlichen Lebens prägten und repräsentierten?  Welche Rolle spielen dabei Traditionen 
beispielsweise im Judentum, im Islam, im Christentum, im Ezidentum und im Hinduismus?  

Wir möchten uns mit Ihnen in Diskussionsforen auch darüber austauschen, welchen Einfluss 
religiöse Werte und Vorstellungen auf die Lebenssituation von Familien mit Angehörigen mit 
Behinderung haben können und wie „Inklusion“ in Religionsgemeinschaften gelebt wird, um die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gemeinde sicherzustellen.  

 

Die Veranstaltung findet am Montag, 08.04.2019, von 10.30 bis16.00 Uhr                                 
in der Universität Bielefeld statt. 

Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor! 

 

Eine Einladung mit Programm folgt Ende Februar 2019. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Hülya Turhan 
 
Referentin für Soziales Recht und Projekte 
Leiterin des Netzwerkes unabhängige Beratung  
.............................................................................  
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
Brehmstr. 5 -7, 40239 Düsseldorf - Tel: 0211- 64 00 4 – 0   
huelya.turhan@bvkm.de - www.bvkm.de 
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Unser Kooperationspartner die Deutsche Pfadfi nder-
schaft Sankt Georg (DPSG) lädt auch für das nächste 
Jahr wieder bvkm-Mitgliedsorganisationen herzlich ein, 
Pfi ngsten gemeinsam mit 4.000 Pfadfi nderinnen und 
Pfadfi ndern im Zeltlager in Westernohe zu verbringen.

Gemeinsames Übernachten in der Natur, Kochen und 
Singen am Lagerfeuer sowie ein großer gemeinsamer 
Gottesdienst machen das größte Pfadfi nder-Zeltlager 
Deutschlands, mit rund 4.000 Teilnehmenden, zu einem 
faszinierenden Erlebnis. Ein besonderes Highlight ist im-
mer das große Campfi re, ein riesiges Lagerfeuer mit allen 
Teilnehmenden. Von den Jüngsten bis zu den erwachsenen 
Leiterinnen und Leitern – Pfi ngsten in Westernohe ist für 
alle ein Erlebnis! Bei vielen Workshops und Mitmach-Ange-
boten kann man Neues ausprobieren, Abenteuer erleben 
und neue Freundinnen und Freunde fi nden.
Das ist auch als Nicht-Pfadi ein Erlebnis! Wenn Sie Inter-
esse haben, können Sie sich einfach bei mir melden. Ich 
berichte gerne, was Sie erwartet. Auch bei organisatori-

schen und fi nanziellen Fragen können Sie sich jederzeit 
bei mir melden.
Außerdem vermitteln wir gern zu Tandem-Gruppen aus 
der DPSG. Sie erklären alles, was wichtig ist, und unter-
stützen in der Vorbereitung. Und natürlich sind sie auch 
an Pfi ngsten dabei, sodass Ihre Gruppe das Zeltlager ge-
meinsam mit der DPSG-Gruppe erleben kann.
Ausprobieren dringend empfohlen – vor allem im kom-
menden Jahr. Denn da wird die DPSG 90 Jahre alt und das 
wird an Pfi ngsten mit einem besonderen Programm ge-
feiert.

Seien Sie dabei!
7.-10. Juni 2019 // Westernohe
Bundeszentrum der Deutschen Pfadfi nderschaft Sankt 
Georg (DSPG) 
Kosten: 17,50 Euro pro Person (bis Ende März, danach 
24 Euro)
Kontakt // Information: Sven Reitemeyer, Tel. 0211/64 
00 4-27, E-Mail: sven.reitemeyer@bvkm.de

Pfi	ngsten	in	Westernohe

Ein Wochenende mit den Pfadfi nderinnen und Pfadfi ndern der DPSG

Christina Koch/ Lisa Eisenbarth
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„
“, der abge-

–

 

 

An die Mitgliedsorganisationen des bvkm: Wer macht mit? 

Projektankündigung und Einladung zur Beteiligung und Kooperation 

 

Für das bundesweite Projekt "Ehrenamt in Vielfalt“, sucht bvkm-Mitglied MINA e.V. 
Leben in Vielfalt, Kooperationspartner aus den Reihen des bvkm.  

Geplant ist die Kooperation mit bvkm- Mitgliedsorganisationen aus vier bis fünf 
Bundesländern. 

 

Um eine zeitnahe Entscheidung treffen zu können, bitten wir um schriftliche 
Interessensbekundung und einer kurzen Darstellung Ihrer bisherigen Erfahrungen 
zum Themenkomplex, bis zum 18. März 2019. 

 

Das Projekt wird von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und 
Integration gefördert und läuft zunächst bis zum 31.12.2019. 

Die Stellenbesetzung für die Projektleitung, pädagogische ProjektmitarbeiterIn sowie 
Projektassistenz läuft.  

 

Projektgegenstand ist u.a. 

- die Stärkung der Kompetenzen, um das ehrenamtliche Engagement für 

Flüchtlinge und auch von Flüchtlingen vor Ort zu erhöhen 

- Förderung der Handlungsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen sowie ihre 

hauptamtliche / ehrenamtliche Koordinatoren in der Flüchtlingsarbeit 

- Förderung der Strukturen, Beratungs-und Unterstützungsleistungen  

- Bildung von neuen Netzwerken mit Migrantenselbstorganisationen  

Ansprache und Empowerment von am Ehrenamt interessierten Menschen 

- Qualifizierungen und Fortbildungen von Ehrenamtlichen / Hauptamtlichen mit 

und ohne eigene Behinderung 

- Begegnungs-und Austauschmöglichkeiten mit Menschen mit und ohne 

Behinderung mit Zuwanderungsgeschichte schaffen 
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zum Themenkomplex, bis zum 18. März 2019. 

 

Das Projekt wird von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und 
Integration gefördert und läuft zunächst bis zum 31.12.2019. 

Die Stellenbesetzung für die Projektleitung, pädagogische ProjektmitarbeiterIn sowie 
Projektassistenz läuft.  

 

Projektgegenstand ist u.a. 

- die Stärkung der Kompetenzen, um das ehrenamtliche Engagement für 

Flüchtlinge und auch von Flüchtlingen vor Ort zu erhöhen 

- Förderung der Handlungsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen sowie ihre 

hauptamtliche / ehrenamtliche Koordinatoren in der Flüchtlingsarbeit 

- Förderung der Strukturen, Beratungs-und Unterstützungsleistungen  

- Bildung von neuen Netzwerken mit Migrantenselbstorganisationen  

Ansprache und Empowerment von am Ehrenamt interessierten Menschen 

- Qualifizierungen und Fortbildungen von Ehrenamtlichen / Hauptamtlichen mit 

und ohne eigene Behinderung 

- Begegnungs-und Austauschmöglichkeiten mit Menschen mit und ohne 

Behinderung mit Zuwanderungsgeschichte schaffen 
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MINA - Leben in Vielfalt e.V. in Berlin bietet komplexe Beratungen für Menschen mit 

Behinderungen und Ihre Familien mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung an. 

Die langjährigen Erfahrungen in Beratung und Begleitung von Menschen mit 

vielschichtigen Bedarfen, möchte MINA weitergeben und eine Brücke zwischen der 

Behindertenselbsthilfe und Migrantenselbsthilfe sein. MINA ist Mitglied beim bvkm. 

Der bvkm begleitet das Projekt konzeptionell.  

 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben…  

- Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine praxisnahe Schulung sowie 

Erweiterung ihrer Kenntnisse in der Beratungsarbeit bieten wollen, 

- den Umgang mit vielfältigen Themen und Lebenslagen im interkulturellen 

Kontext professionalisieren möchten, 

- ein Netzwerk mit anderen Fachkräften aufbauen wollen, die Diversität schätzen  

 

…Und Sie weitere Informationen wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme   

 

 

Es wird geben:  

- Eine Seminarreihe (à zwei Tagesveranstaltungen), in mehreren Bundesländern 
- Vernetzungstreffen 
- Eine Auftaktveranstaltung im 2. Quartal 2019 in Berlin. 

 

 

 Ilknur Gümüs 
 
MINA-Leben in Vielfalt e.V.  
im Intihaus  
Friedrichstr. 1  
10969 Berlin  
Tel.: 030 25 79 69 59  
25 79 69 60  
Fax: 030 25 79 69 61  
e-mail: info@mina-berlin.de  
www.mina-berlin.de
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Save The Date // Bitte vormerken 

“Netzwerk unabhängige Beratung                                                      
Erfahrungen - Ergebnisse - Impulse” 

 
Abschlusstagung am 29. Mai 2019, 9.30-16.00 Uhr, in Berlin 

Eine Kooperationsveranstaltung des Bundesverbandes Selbsthilfe 

Körperbehinderter e.V. (BSK) und des Bundesverbandes für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). 

Zum Ende der Projektlaufzeit möchte das „Netzwerk unabhängige Beratung“ 

dem interessierten Fachpublikum die Erfahrungen aus fünf Jahren 

unabhängiger Beratung präsentieren.  

Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

sowie die beteiligten Träger, Beraterinnen und Berater werden zu Wort 

kommen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch die 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg werden vorgestellt.  

Wir wollen gemeinsam reflektieren, welche Herausforderungen Träger, 

Beraterinnen und Berater bei der Etablierung unabhängiger Beratungsstellen 

meistern müssen, welche Qualitätsmerkmale eine gute Beratung ausmachen 

und welche Erwartungen bei der Professionalisierung der Ergänzenden 

unabhängigen Teilhabeberatung bestehen, um ihren Platz in der 

Beratungslandschaft und bei den Ratsuchenden erfolgreich einzunehmen.  
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I) Vorbemerkung
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) sind 280 regionale Selbsthilfeorga-
nisationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 
Mitglieder organisiert sind. Der überwiegende Teil der ver-
tretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cerebralen 
Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich um 
Menschen mit leichten körperlichen Behinderungen, aber 
auch um Menschen mit schweren und mehrfachen Behin-
derungen, die ein Leben lang auf Unterstützung, Assis-
tenz, Pflege und Zuwendung angewiesen sind. Die unmit-
telbare Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und 
ihren Familien wird in den örtlichen Vereinen geleistet. 

II) Allgemeines
Die geplante Erhöhung der Vergütung von gesetzlichen 
Betreuern und Vormündern bewertet der bvkm grundsätz-
lich positiv. Es steht jedoch zu befürchten, dass die ge-
planten Veränderungen besonders bei Menschen mit einer 
mehrfachen Behinderung, die gesetzlich betreut werden, 
nicht ausreichend sind. Menschen mit einer schweren und 
mehrfachen Behinderung benötigen regelmäßig eine an-
gemessene rechtliche Betreuung, die eine unterstützte 
Entscheidungsfindung, die Ermittlung von Wünschen vor 
Ort, die Unterstützung der Selbstbestimmung bei Gren-
zen persönlicher Mobilität und die Gesundheitssorge mit 
medizinischen Eingriffen und Krankenhausaufenthalten 
umfasst. Im vorliegenden Referentenentwurf sind die wirt-
schaftlichen Anreize für beruflich handelnde rechtliche 
Betreuer in Relation zu fachlicher Qualität der rechtlichen 
Betreuung für Menschen mit hohem Hilfebedarf gering, 
da der Arbeitsaufwand bei Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen im Regelfall über die Jahre 
nicht abnimmt, wovon der Referentenentwurf aber gene-
rell ausgeht. Die Vergütung rechtlicher Betreuer muss aus-
reichend hoch sein, um ein angemessenes Zeitpensum für 

eine qualitativ gute rechtliche Betreuung und eine quali-
tativ gute fachliche Arbeit zu gewährleisten. Die rechtliche 
Betreuung für Menschen mit mehrfacher Behinderung ist 
gerade vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes 
eine wichtige Unterstützung für ihre möglichst selbst-
bestimmte Teilhabe. Ab 2020 entfallen durch das Bun-
desteilhabegesetz vollumfängliche stationäre Leistungen. 
Mit Unterstützung des rechtlichen Betreuers sollen und 
dürfen Menschen mit hohem Hilfebedarf dann verstärkt 
eigenverantwortlich eigene Bedarfe, Wünsche und Ziele 
im Teilhabe- und Gesamtplanverfahren benennen. Die Re-
gelung, dass für Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf, die in bisherigen stationären Wohnformen leben, die 
geringste Fallpauschale vorgesehen ist, führt nach Auffas-
sung des bvkm in der Praxis zu erheblichen Nachteilen für 
diese Zielgruppe. Die Leistungssysteme für Menschen mit 
Behinderung sind seit Einführung des Betreuungsrechts 
immer komplexer und bürokratischer geworden. 

II) Stellungnahme zu den Hand-
lungsfeldern und Maßnahmen 
im Einzelnen:

1) Zu Art. 1, § 3

Der bvkm begrüßt die Anhebung der Vergütung. Die seit 
2005 nicht erhöhte Vergütung belastet insbesondere 
Vereinsbetreuer und die Personal- und Kapazitätsent-
wicklungsmöglichkeiten in Betreuungsvereinen. Betreu-
ungsvereine und die Vereinsbetreuung gehören zu den 
Rahmenbedingungen geeigneter Hilfen, um Rechte und 
Chancen der Betroffenen zu sichern und dem Subsidia-
ritätsgrundsatz Geltung zu verschaffen.Der bvkm for-
dert jedoch die Einführung einer dem jeweiligen Betreu-
ungsbedarf angemessenen Pauschale für Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen.

Stellungnahme	des	Bundesverbandes	für	
körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	
e.V.	(bvkm)	zum	Referentenentwurf	eines		
Gesetzes	zur	Anpassung	der	Betreuer-	und	
Vormündervergütung

von Sebastian Tenbergen
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2) Zu Art. 1, § 5

Der Referentenentwurf sieht vor, dass bei der Berechnung 
der Höhe der Fallpauschalen zwischen den ersten Mona-
ten einer Betreuung und den Monaten der weitergehenden 
Betreuung unterschieden wird. Der Referentenentwurf 
geht dabei davon aus, dass zum Beginn einer Betreuung 
eine höhere Arbeitsintensität für den Betreuer besteht. 
Hierdurch soll erreicht werden, dass möglichst viele Ange-
legenheiten am Anfang einer Betreuung besorgt werden 
können, um von Beginn der Betreuung an die richtigen 
Weichenstellungen zur Stabilisierung und Verbesserung 
der Lebenssituation des Betreuten zu setzen. Der oder die 
Betreute soll die notwendige Unterstützung zur Selbsthil-
fe erhalten und es sollen, soweit möglich, Maßnahmen zur 
Rehabilitation eingeleitet werden.

Der Grundsatz, dass eine Betreuung gerade am Anfang ar-
beitsintensiver für den Betreuer ist und daher besser ver-
gütet werden muss, trifft auf Betreuer, die Menschen mit 
einer mehrfachen Behinderung oder Menschen mit einem 
komplexen Unterstützungsbedarf betreuen, nur bedingt 
zu. Im Regelfall besteht bei dieser Zielgruppe während der 
gesamten rechtlichen Betreuung ein hoher Bedarf an Un-
terstützung durch den Betreuer. Mit zunehmendem Alter 
des Betreuten nimmt der Bedarf an rechtlicher Betreuung 
tendenziell weiter zu, da beispielsweise neben der Be-
hinderung eine Pflegebedürftigkeit entsteht und weitere 
Anträge und Verwaltungsverfahren erforderlich werden. 
Die Herabsetzung der Betreuervergütung in dem relativ 
kurzen Zeitraum von 24 Monaten schränkt daher die Teil-
habemöglichkeiten weiter ein und lässt wenig Raum für 
Veränderungen. Menschen mit hohem und komplexem 
Hilfebedarf sind im Regelfall nicht dazu in der Lage, den 
Großteil ihrer Angelegenheiten nach einer anfänglich in-
tensiven rechtlichen Betreuung selbst zu besorgen. Da 
der Gedanke der Selbstbestimmung der Betreuten auch 
durch das Bundesteilhabegesetz im Vordergrund steht 
und gefordert wird, muss eine dauerhafte, zeitlich ange-
messene rechtliche Betreuung von Menschen mit hohem 
oder komplexem Hilfebedarf gewährleistet sein. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass der rechtliche Betreuer 
die Wünsche und Ziele des oder der Betreuten ermitteln 
und sie oder ihn bei deren Geltendmachung unterstützen 
kann. Die Praxis hat gezeigt, dass Wünsche und Ziele der 
oder des Betreuten nicht ausreichend ermittelt werden, 
wenn dem Betreuer hierfür aufgrund fehlender Vergütung 
schlichtweg die Zeit fehlt.

Der bvkm schlägt daher vor, für Betreuer von Menschen 
mit einem hohem oder komplexen Unterstützungsbe-
darf entweder in Art. 1 § 5 Abs. 2 eine dauerhaft hö-
here Berechnung der Fallpauschale einzuführen oder 
alternativ in Art. 1, § 5 a eine ausreichend hohe geson-

derte Pauschale einzuführen, um den Arbeitsaufwand 
der rechtlichen Betreuer dieses Personenkreises abzu-
decken und so die Teilhabe von Menschen mit hohem 
oder komplexem Unterstützungsbedarf zu stärken.

Der Referentenentwurf sieht für bisherige stationäre Ein-
richtungen bzw. diesen gleichgestellten ambulant betreu-
ten Wohnformen im Verhältnis zu rein ambulanten Wohn-
formen eine niedrigere monatliche Pauschale vor. Der 
Grund der niedrigeren Pauschale erschließt sich vor dem 
Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes nicht. Ab dem 
Jahr 2020 findet bei den bisherigen stationären Wohn-
formen eine Trennung der Fachleistungen von den exis-
tenzsichernden Leistungen statt, das gesamte System der 
heutigen stationären Leistungen wird an den ambulanten 
Bereich angepasst. Das bedeutet, dass die bisherigen 
stationären Wohnformen dann nicht mehr den gesamten 
Lebensbedarf der Bewohner sicherstellen. Diese erhalten 
zukünftig Leistungen der Regelbedarfsstufe 2 zur Verfü-
gung, welcher Anteil aus dem Regelsatz an die Einrichtung 
abzuführen ist, wird in der Teilhabeplankonferenz verhan-
delt und festgelegt.

Die Praxis zeigt, dass eine rechtliche Betreuung gerade 
im ambulanten Bereich zeit- und arbeitsintensiver ist. Da 
durch das Bundesteilhabegesetz ab 2020 das bisherige 
stationäre System abgeschafft und an die Regelungen 
des ambulanten Systems angepasst wird, ist eine unter-
schiedliche finanzielle Bewertung der Wohnformen nach 
Auffassung des bvkm nicht zutreffend. Es ist davon auszu-
gehen, dass eine rechtliche Betreuung ab dem Jahr 2020 
unabhängig von der Wohnform einen vergleichbaren Zeit-
aufwand für den zu Betreuenden bedeuten wird. Darüber 
hinaus eröffnet § 5 Abs. 3 weitere zeitaufwändige Ausei-
nandersetzungen mit den Betreuungsgerichten über die 
formale Einordnung der Wohnsituation von Betreuten, da 
in der Praxis Wohnformen existieren, die nicht eindeutig 
einer gemeinschaftlichen Wohnform oder dem ambulant 
betreuten Wohnen zugeordnet werden können.

Der bvkm plädiert daher dafür, die Pauschalen für bis-
herige stationäre Einrichtungen oder diesen gleichge-
stellte ambulant betreute Wohnformen auf die Höhe 
der Pauschalen für andere Wohnformen anzuheben.

Düsseldorf, 07. Februar 2019 
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Gesetzlich krankenversicherte sind darauf angewiesen, 
dass Krankenkassen möglichst zeitnah über Anträge ent-
scheiden. § 13 Abs. 3a SGB V sieht für das Bewilligungs-
verfahren daher eine Frist von drei Wochen vor. Die Frist 
verlängert sich auf fünf Wochen, wenn ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung einge-
holt werden muss. Entscheidet die Krankenkasse nicht 
innerhalb dieser Fristen und teilt auch keinen hinreichen-
den Grund für eine Verzögerung mit, gilt die Leistung als 
genehmigt – aber nicht uneingeschränkt. Leistungen der 
so genannten medizinischen Rehabilitation sind vom An-
wendungsbereich ausgenommen, § 13 Abs. 3a S. 9 SGB 
V. Was unter dem Begriff der medizinischen Rehabilitation 
fällt, wird insbesondere bei der Beantragung von Hilfsmit-
teln relevant und war bisher umstritten.

Der 1. Senat des BSG hatte sich zunächst in einer Ent-
scheidung vom 8. März 2016 (Az.: B 1 KR 25/15 R) für eine 
funktionsadäquate Auslegung des Begriffs der medizini-
schen Rehabilitation entschieden. Werde eine Leistung 
beantragt, für deren Gewährung die gesetzliche Kranken-
versicherung originär und nicht aufgrund von § 14 SGB IX 
(Zuständigkeitsklärung) zuständig sei, sei der Begriff auf 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im Sinne des 
SGB V begrenzt. Diese sei insbesondere in § 40 SGB V be-
zeichnet.

Diese Rechtsprechung folgend hatte das Bayerische Lan-
dessozialgericht die Genehmigungsfiktion auf einen An-
trag angewendet, bei dem der Kläger die Versorgung mit 
einem Elektrorollstuhl zum Ausgleich seiner Behinderung 
begehrte und der Klage stattgegeben. Der Elektrorollstuhl 
sei keine Leistung der medizinischen Rehabilitation.

Der für Hilfsmittel allein zuständige 3. Senat ist jedoch der 
Rechtsprechung des Bayerischen LSG mit seinen Urteilen 
vom 15. März 2018 entgegengetreten. In allen Fällen ha-
ben die Kläger ebenfalls Hilfsmittel zum Ausgleich einer 
Behinderung beantragt (Elektrorollstuhl, Therapiedreirad, 
Unterschenkelprothese). Der 3. Senat schloss in allen 
Fällen die Anwendung der Genehmigungsfiktion gemäß 
§ 13 Abs. 3a SGB V aus, da es sich bei der Versorgung mit 
Hilfsmitteln zum Ausgleich einer Behinderung um eine 
Leistung der medizinischen Rehabilitation handele. Diene 

das Hilfsmittel dem Ausgleich oder der Vorbeugung einer 
Behinderung, werde es nicht mit dem Ziel eingesetzt, auf 
eine Krankheit einzuwirken. Es solle vielmehr die mit der 
Behinderung verbundenen Teilhabebeeinträchtigungen 
ausgleichen. Dies gelte gleichermaßen für den mittel-
baren als auch für den unmittelbaren Behinderungsaus-
gleich. Auch bei letzterem würden die beeinträchtigten 
oder fehlenden Körperfunktionen nicht kurativ behandelt, 
sondern nur möglichst weitreichend kompensiert. Der 
Körperzustand bleibe trotz des Hilfsmitteleinsatzes im 
Wesentlichen unverändert.

Sei die Versorgung mit dem Hilfsmittel dagegen Teil ei-
ner medizinisch-therapeutischen Maßnahme, mit der ein 
Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden solle, hande-
le es sich um eine Krankenbehandlung und insoweit nicht 
um eine Leistung der medizinischen Rehabilitation. § 13 
Abs. 3a SGB V sei in diesen Fällen anwendbar.

Der Senat sah diese Abgrenzungskriterien sowohl in der 
Hilfsmittel-Richtlinie als auch in der Rehabilitations-Richt-
linie bestätigt. So sei bei Erlass der Hilfsmittel-Richtlinie 
davon ausgegangen worden, dass es sich bei der Versor-
gung mit Hilfsmitteln auch um eine Leistung der medizi-
nischen Rehabilitation handeln könne, was sich an § 3 
Abs. 1 S. 2 und an § 10 Abs. 2 und § 6 Abs. 3 der Hilfsmit-
tel-Richtlinie zeige. Andererseits bestimme § 4 Abs. 3 der 
Rehabilitations-Richtlinie, dass die Versorgung mit einem 
Hilfsmittel dann keine Leistung der medizinischen Rehabi-
litation sei, wenn sie heilenden Zwecken diene.

Die Ausgrenzung von Hilfsmitteln zum Ausgleich bzw. zur 
Vorbeugung einer Behinderung aus dem Anwendungsbe-
reich des § 13 Abs. 3a SGB V sei auch nicht gleichheitswid-
rig. Für Leistungen der medizinischen Rehabilitation gäbe 
es einen ähnlichen Schutzmechanismus im § 18 Abs. 1 und 
3 SGB IX. Dieser sehe die Fiktion einer Genehmigung vor, 
wenn über einen Leistungsantrag nicht innerhalb von zwei 
Monaten entschieden werde.

Anmerkung:
Die Entscheidungen des BSG sind für Versicherte, die 
ein Hilfsmittel zum Ausgleich oder zur Vorbeugung einer 
Behinderung beantragen, negativ. Sie können sich zwar 

Hilfsmittel	und	Genehmigungsfiktion

(BSG Urteile vom 15. März 2018, Az.: B 3 KR 4/16, B 3 KR 18/17 R, B 3 KR 
12/17 R)

von Sebastian Tenberger
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auf § 18 SGB IX mit seiner Frist von zwei Monaten beru-
fen, bei dem die Leistungsgenehmigung ebenfalls fingiert 
wird. Dies hilft jedoch nicht bei einer dringend benötigten 
Hilfsmittelversorgung. Hier wird den Antragstellern nur 
die Möglichkeit bleiben, das Begehren im einstweiligen 
Rechtsschutz zu verfolgen. 

Positiv zu bewerten ist allerdings, dass das BSG die Prü-
fung eines Anspruchs auf ein Hilfsmittel unter Berücksich-
tigung des neuen Behinderungsbegriffs gemäß § 2 SGB 

IX vorsieht. Bei der Anspruchsprüfung kommt es daher 
nicht mehr allein auf die körperliche Beeinträchtigung an, 
sondern auch auf die Ermöglichung der Teilhabe an den 
verschiedenen Lebensbereichen und die Stärkung einer 
selbstbestimmten Lebensgestaltung.

3. Juni 2019 in Frankfurt
ERSTER SOZIALPOLITISCHER FACHTAG
ZU AKTUELLEN THEMEN AUS RECHTSPRECHUNG
UND GESETZGEBUNG
Zielgruppe:
Menschen aus den Mitgliedsorganisationen
des bvkm, die Betroffene in sozialrechtlichen
Angelegenheiten beraten
Leitung:
Natalie Tauchert (Geschäftsführerin des
bvkm), Katja Kruse, Sebastian Tenbergen, Hülya 
Turhan
(Juristen beim bvkm)

15. November 2019 in Hannover
ZWEITER SOZIALPOLITISCHER FACHTAG
ZU AKTUELLEN THEMEN AUS RECHTSPRECHUNG
UND GESETZGEBUNG
Zielgruppe:
Menschen aus den Mitgliedsorganisationen
des bvkm, die Betroffene in sozialrechtlichen
Angelegenheiten beraten
Leitung:
Natalie Tauchert (Geschäftsführerin des
bvkm), Katja Kruse, Sebastian Tenbergen, Hülya 
Turhan
(Juristen beim bvkm)

Veranstaltungen Recht // Sozialpolitische Fachtage 2019
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bvkm:	garantiert	gut	informiert!

Unsere Neuerscheinungen 2019

BEACHTE!
Alle	Rechtsratgeber	des	bvkm	stehen	im	Internet	unter	www.bvkm.de	in	der	Rubrik	„Recht	
&	Ratgeber“	kostenlos	als	Download	zur	Verfügung.	Die	gedruckten	Versionen	der	Ratge-
ber	können	bestellt	werden	unter:	bvkm,	Brehmstr.	5-7,	40239	Düsseldorf,	info@bvkm.de,	
Tel.:	0211/64004-15.

Der neue Rechtsratgeber „Berufstätig sein mit einem 
behinderten Kind – Wegweiser für Mütter mit beson-
deren Herausforderungen“ des Bundesverbandes für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Wiedereinstieg in 
den Beruf, wenn nach der Geburt eines Kindes mit Be-
hinderung die Erwerbstätigkeit unterbrochen wurde.

Der erstmals 2015 erschienene und nun umfassend ak-
tualisierte Ratgeber berücksichtigt die aktuelle Rechts-
lage, geht aber auch auf Änderungen ein, die sich bei 
einigen Hilfen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
zum 1. Januar 2020 ergeben werden. Aufgezeigt wird, 
welche Leistungsansprüche Mütter in der jeweiligen 
Lebensphase ihres behinderten Kindes geltend machen 
können. Hilfen während der Kindergarten- und Schulzeit 
werden ebenso behandelt wie Unterstützungsmöglich-
keiten, wenn ein Kind mit Behinderung erwachsen ist. 
Erläutert wird ferner, welche Hilfen berufstätige Mütter 
beanspruchen können, wenn sie selbst erkranken und 
unter welchen Voraussetzungen sie sich ganz oder teil-
weise von der Arbeit freistellen lassen können, um einen 
nahen Angehörigen zu pflegen. Alle Regelungen werden 
anhand praktischer Beispiele veranschaulicht.

Es ist eine Herausforderung für jede Familie, Erzie-
hungsverantwortung und Erwerbstätigkeit miteinander 
zu vereinen. Wenn ein Kind mit Behinderung in der Fami-

lie lebt, stellen sich Fragen der Vereinbarkeit allerdings 
in zugespitzter Form. Nach wie vor sind es generell und 
auch in diesen Familien die Frauen, die den überwiegen-
den Teil der Familienaufgaben übernehmen. Der neue 
Rechtsratgeber des bvkm richtet sich deshalb speziell 
an Mütter mit besonderen Herausforderungen. Für Vä-
ter behinderter Kinder sind die zusammengestellten In-
formationen aber ebenso nützlich. 

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind 
Neuer	Rechtsratgeber	gibt	Müttern	Orientierungshilfe
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Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. (bvkm) hat sein Merkblatt „18 werden 
mit Behinderung“ aktualisiert. Der Ratgeber berück-
sichtigt den Rechtsstand von Januar 2019 und gibt einen 
Überblick darüber, welche Rechte und Pflichten behin-
derte Menschen mit Erreichen der Volljährigkeit haben. 
Behandelt werden unter anderem die Themen rechtliche 
Betreuung, Wahlrecht und Führerschein. 

Ein besonderes Augenmerk richtet das Merkblatt auf 
Rechtsänderungen, die aufgrund der ersten Reform-
stufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bereits in 
Kraft getreten sind. Eingegangen wird insbesondere auf 
das Budget für Arbeit und die Regelungen für andere 
Leistungsanbieter, mit denen Alternativen zur Beschäf-
tigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen ge-
schaffen wurden.

Auch blickt der Ratgeber bereits jetzt auf Änderungen, 
die sich durch das BTHG zum 1. Januar 2020 ergeben 
werden. Ab diesem Zeitpunkt werden die Einkommens- 
und Vermögensgrenzen, die für die Gewährung von Leis-

tungen der Eingliederungshilfe 
maßgeblich sind, deutlich an-
gehoben. Auch wird es bei den 
stationären Wohneinrichtun-
gen, die künftig „gemeinschaft-
liche Wohnformen“ heißen, zu 
einem grundlegenden System-
wechsel kommen. Auswirkun-
gen wird dies unter anderem 
auf den Barbetrag haben, der 
den Bewohnern dieser Wohn-
formen zur freien Verfügung 
steht.
Für Eltern enthält der Ratgeber 
ebenfalls wichtige Informati-
onen. Sie erfahren z.B., ob sie 
über das 18. Lebensjahr hin-
aus für ihr behindertes Kind 
Kindergeld beziehen können 
und inwieweit das Kind in den 
Versicherungsschutz der Familie 
einbezogen bleibt.

18 werden mit Behinderung
Neuer	Rechtsratgeber	erklärt,	was	sich	bei	Volljährigkeit	ändert

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. (bvkm) hat sein Merkblatt zur „Grund-
sicherung nach dem SGB XII“ aktualisiert. Dieses Merk-
blatt richtet sich speziell an erwachsene Menschen mit 
Behinderung. Diese können Leistungen der Grundsiche-
rung nach dem Recht der Sozialhilfe (SGB XII) beziehen, 
wenn sie dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. 

Aktuelle Änderungen bei der Grundsicherung haben 
sich zum 1. Januar 2019 durch die Erhöhung der Regel-
sätze ergeben. Der Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1, 
den zum Beispiel Menschen mit Behinderung erhalten, 
die bei ihren Eltern leben, wurde auf 424 Euro monat-
lich angehoben. Dies wirkt sich unter anderem auf die 
Freibeträge vom Renten- und Werkstatteinkommen aus. 
Der Höchstbetrag, der bei der Riester-Rente anrech-
nungsfrei bleibt, beläuft sich jetzt auf 212 Euro. Anhand 
konkreter Beispiele wird erläutert, wie hoch die Grund-
sicherung im Einzelfall ist und wie sich die Freibeträge 
vom Renten- und Werkstatteinkommen berechnen.

Der Ratgeber geht ferner auf die 
aktuelle Rechtsprechung zum 
Anspruch auf Grundsicherung für 
Menschen mit Behinderung ein, 
die den Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen durchlau-
fen. Viele Sozialgerichte, darunter 
das Hessische Landessozialge-
richt, haben mittlerweile entschie-
den, dass auch bei diesem Perso-
nenkreis von einer dauerhaften 
vollen Erwerbsminderung aus-
zugehen ist und die Grundsiche-
rungsberechtigung damit bejaht.

Neuer Ratgeber zum Thema „Grundsicherung nach dem SGB XII“ er-
schienen 
Hilfreiche	Tipps	für	Menschen	mit	Behinderung	und	Eltern	behinderter	Kinder
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Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. hat sein jährlich neu erscheinendes 
Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern 
aktualisiert. Das Merkblatt folgt Punkt für Punkt dem 
Aufbau der Formulare für die Steuererklärung 2018. Es 
bietet daher schnelle und praxisnahe Hilfe beim Ausfül-
len dieser Vordrucke.
 
Das Steuermerkblatt 2018/2019 enthält wie immer Hin-
weise zu steuerlich absetzbaren Fahrt- und Krankheits-
kosten. Auch wird erläutert, unter welchen Vorausset-
zungen behindertengerechte Umbaumaßnahmen bei 
der Steuer berücksichtigt werden können. 

Aktuelle Informationen gibt es darüber hinaus zum Kin-
dergeld. Dieses wird zum 1. Juli 2019 um jeweils 10 Euro 

pro Kind steigen. Der Kinderfrei-
betrag wurde bereits zum 1. Janu-
ar 2019 auf 2.490 Euro - bzw. bei 
zusammenveranlagten Eltern auf 
4.980 Euro – erhöht. Gestiegen auf 
nunmehr 9.168 Euro ist ferner der 
Grundfreibetrag, der für den Kin-
dergeldanspruch von Eltern, die 
ein erwachsenes Kind mit Behin-
derung haben, von Bedeutung ist.

Steuererklärung leicht gemacht!
Neuer	Ratgeber	hilft	Eltern	behinderter	Kinder

Der bewährte Rechtsratgeber „Mein Kind ist behindert 
– diese Hilfen gibt es“ des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) gibt 
einen Überblick über die Leistungen, die Menschen mit 
Behinderungen zustehen. 

Aufgezeigt wird, welche Leistungen von den Kranken- 
und Pflegekassen erbracht werden und welche Vergüns-
tigungen man mit einem Schwerbehindertenausweis 
erhält. Steuererleichterungen und das Kindergeld sind 
ebenso berücksichtigt wie die verschiedenen Leistun-
gen zum Lebensunterhalt. Hinweise für Menschen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit enthält der Ratgeber 
ebenfalls. Erläutert wird, unter welchen Voraussetzun-
gen sie die genannten Leistungen beanspruchen kön-
nen.

Rechtsänderungen haben sich zum 1. Januar 2019 durch 
die Erhöhung der Regelsätze ergeben. Auch steigt das 
Kindergeld zum 1. Juli 2019 um jeweils 10 Euro pro Kind. 
Die Rechtsänderungen sind in der barrierefreien Inter-
netversion des Ratgebers berücksichtigt.

BEACHTE!
Die gedruckte Version des Ratgebers steht vorüberge-
hend nur in zweisprachiger Form deutsch/türkisch mit 
Rechtsstand von März 2018 zur Verfügung. Ein Einle-
ger informiert über die aktuellen Zahlen, die für 2019 
gelten.

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es 
Rechtsratgeber	für	behinderte	Menschen	und	Angehörige	
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Inklusion einfach machen
Das neue Förderangebot 
der Aktion Mensch

Neues	von	der	Aktion	Mensch
Zum 1. Januar 2019 hat die Aktion Mensch eine neue För-
dersystematik in Kraft gesetzt. Ziel ist es, die Antragstel-
lung überschaubarer zu machen und den Projekt-Partnern 
(Antragstellern) die Antragstellung zu erleichtern.

Was ist neu an der Fördersystema-
tik der Aktion Mensch?
Die Aktion Mensch-Förderung ist ab sofort in diese fünf 
verschiedenen Lebensbereiche gegliedert: Arbeit, Freizeit, 
Wohnen, Bildung und Persönlichkeitsstärkung sowie Bar-
rierefreiheit und Mobilität.
Jeder Lebensbereich hat verschiedene Förderprogram-
me und damit viele Fördermöglichkeiten: zum Beispiel 
Inklusionsbetriebe, Bildungsprojekte, die Förderung von 
barrierefreien Webseiten oder baulichen Maßnahmen, 
inklusive Sport- und Theaterangebote oder barrierefreie 
Wohnangebote und viele mehr. Konkret finden Sie folgen-
de Förderprogramme in den Lebensbereichen:

Lebensbereich Arbeit
• Arbeitsplätze in Inklusionsunternehmen und  

Zuverdienstbetrieben
• Betriebliche Inklusion
• Wege ins Arbeitsleben
• Tagesförder- und Tagesstätten

Lebensbereich Barrierefreiheit und Mobilität
• Barrierefreiheit für alle
• Mobilität für alle

Lebensbereich Bildung und Persönlichkeitsstärkung
• Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit
• Beratung, Begleitung und Selbsthilfe
• Kinder und Jugendliche stärken

Lebensbereich Freizeit
• Begegnung, Kultur und Sport
• Ferienreisen

Lebensbereich Wohnen
• Neue Wohnformen entwickeln
• Wege zum selbstbestimmten Wohnen
• Wohnen für 3 bis 8 Personen
• Wohnen für 9 bis 16 Personen
• Zeitlich begrenztes Wohnen

Innerhalb der Förderprogramme gibt es die verschiedenen 
Förderinstrumente „Investitionsförderung“, „Anschub-
förderung“ (ehemals Starthilfeförderung), „Projektförde-
rung“, „Mikroförderung“ (ehemals Förderaktionen) und 
„Pauschalförderung“. Es steht nicht jedes Förderinstru-
ment in jedem Förderprogramm zur Verfügung. Die Aktion 
Mensch hat die detaillierten Hinweise zum jeweiligen För-
derprogramm auf ihrer Homepage als PDFs zum Download 
zur Verfügung gestellt. Sie finden sie unter folgendem 
Link:
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderpro-
gramme.html

Verbesserungen in der Förderung
Mit der Einführung der neuen Fördersystematik sind in 
vielen Bereichen Verbesserungen in der Förderung zu ver-
zeichnen. So wurde die Laufzeit in der Projektförderung 
und in der Anschubförderung auf fünf Jahr ausgedehnt. 
Auch die Höchstförderung wurden heraufgesetzt. Die An-
tragstellung wurde durch die Überarbeitung der Fragen 
zur Vorhabenbeschreibung deutlich verschlankt.

Info-Tage des bvkm
Um seinen Mitgliedsorganisationen die Neuerungen zu er-
läutern, bietet die Geschäftsstelle des bvkm in den nächs-
ten Wochen zum Teil in Zusammenarbeit mit den Landes-
verbänden Info-Tage in den verschiedenen Regionen zur 
Aktion Mensch-Förderung an. Wenn Sie Interesse an einer 
Teilnahme haben, melden Sie sich gerne bei uns.

Ihre Ansprechpartnerinnen beim bvkm für die Beratung 
der Aktion Mensch-Anträge:
Heide Adam-Blaneck, heide.adam-blaneck@bvkm.de
Simone Bahr, simone.bahr@bvkm.de (Förderung von Feri-
enreisen, Fahrzeugen und Bildungsmaßnahmen)
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2019
Tagung 

Leben 
pur

Gesundheit und
Gesunderhaltung 
bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Eine interdisziplinäre Tagung 
für betroffene Familien und Fachleute

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.lvkm-nrw.de

Veranstalter: In Kooperation mit:

24. + 25. Mai 2019 in Essen 
Tagungshotel Franz
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Technikunterstütztes W
ohnen

Eine Fülle an technischen Geräten, Funktionen und  
System

en —
 w

ie Alexa, Netflix und Co. —
 gestaltet 

vielen M
enschen das W

ohnen angenehm
er. Für 

M
enschen m

it Behinderung können sie jedoch eine 
Grundvoraussetzung für ein selbstbestim

m
tes und 

selbstständiges W
ohnen sein. 

Eine fachliche Auseinandersetzung m
it den M

ög-
lichkeiten technischer Unterstützungssystem

e 
erfolgt bislang vorw

iegend für ältere M
enschen, 

w
ährend die Zielgruppe der M

enschen m
it Behin-

derung noch nicht ausreichend berücksichtigt w
ird.

Die 2. Projekttagung w
idm

et sich deshalb dem
 The-

m
a "Technikunterstütztes W

ohnen". Sie soll einen 
ersten Einblick in die Them

atik bieten und aufzei-
gen, w

ie technische Assistenzsystem
e zu einem

 
selbstbestim

m
ten und selbstständigen W

ohnen 
von M

enschen m
it hohem

 Unterstützungsbedarf 
beitragen können. 

Zielgruppe
Dam

it M
enschen m

it Behinderung selbstständig 
und selbstbestim

m
t W

ohnen können, ist die M
itar-

beit und Unterstützung vieler Akteure erforderlich. 
Die Fachtagung richtet sich an Fachkräfte der Be-
hindertenhilfe und angrenzender Disziplinen sow

ie 
an interessierte Eltern und Verantw

ortliche aus 
Politik und (Fach-) Verbänden.

M
arkt der Vernetzung/M

öglichkeiten
Auf dem

 "M
arkt der Vernetzung/M

öglichkeiten" 
haben die Teilnehm

enden vor Beginn der Veran-
staltung sow

ie in den Pausen die Gelegenheit, 
Projekte, Institutionen und Organisationen aus den 
Bereichen "W

ohnen" und "Technische Assistenz" 
kennenzulernen und sich m

it diesen zu vernetzen.
Zudem

 w
erden verschiedene Hersteller ihre techni-

schen Produkte, z. B. aus den Bereichen Sicherheit 
und Um

feldsteuerung, vorstellen.

Program
m

09:30 Uhr
Anreise und Anm

eldung

10:00 Uhr
Begrüßung und Einführung ins Them

a

10:30 Uhr
Technische Assistenzsystem

e zur  
Unterstützung eines selbstbestim

m
ten 

Lebens – ein Überblick
Prof. Dr. W

olfgang Deiters, Hochschule  
für Gesundheit —

 Departm
ent of  

Com
m

unity Health, Bochum

11:15 Uhr
KAFFEEPAUSE

11:30 Uhr
Die Technik m

uss zum
 Problem

 passen – 
individuelle Bedarfserm

ittlung im
  

Kontext 'Technische Assistenz'
Sandra Heunem

ann & Hanna Lütkem
eier,  

Stift Tilbeck Gm
bH, TAT – Technische  

Assistenz Tilbeck, M
ünster-Roxel

12:00 Uhr
Selbstbestim

m
t W

ohnen durch  
unterstützende Technologien
Frank Zittlau, Diakonie Ruhr W

ohnen  
gGm

bH —
 W

ohnverbund W
eitm

ar/ 
Appartem

enthaus W
eitm

ar, Bochum

12:30 Uhr
M

ITTAGSPAUSE

13:30 Uhr
Beratungs- und Qualifizierungsangebote  
im

 Them
enfeld „Assistive Technologien“

Ingolf Rascher, AAL (Am
bient Assisted 

Living) Akadem
ie, Bochum

14:00 Uhr
Ohne M

oos, nix los —
 Finanzierungsm

ög-
lichkeiten von Technikunterstützung in 
W

ohnung und W
ohnum

feld
Susanne Tyll, Beratung-Fortbildung- 
Projektentw

icklung, Krefeld

14:30 Uhr 
KAFFEEPAUSE

15:00 Uhr
Alexa m

ach das Licht an! Schnickschnack 
oder selbstbestim

m
tes W

ohnen?!
Diskussion m

it den ReferentInnen

16:00 Uhr
ENDE
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m
tes und 

selbstständiges W
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enschen m
it Behin-
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ird.
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 The-

m
a "Technikunterstütztes W

ohnen". Sie soll einen 
ersten Einblick in die Them

atik bieten und aufzei-
gen, w

ie technische Assistenzsystem
e zu einem

 
selbstbestim

m
ten und selbstständigen W

ohnen 
von M

enschen m
it hohem

 Unterstützungsbedarf 
beitragen können. 

Zielgruppe
Dam

it M
enschen m

it Behinderung selbstständig 
und selbstbestim

m
t W

ohnen können, ist die M
itar-
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M
arkt der Vernetzung/M

öglichkeiten
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 "M
arkt der Vernetzung/M

öglichkeiten" 
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ohnen" und "Technische Assistenz" 
kennenzulernen und sich m

it diesen zu vernetzen.
Zudem

 w
erden verschiedene Hersteller ihre techni-

schen Produkte, z. B. aus den Bereichen Sicherheit 
und Um

feldsteuerung, vorstellen.
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ann & Hanna Lütkem
eier,  

Stift Tilbeck Gm
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ünster-Roxel
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M
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im
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Ingolf Rascher, AAL (Am
bient Assisted 

Living) Akadem
ie, Bochum

14:00 Uhr
Ohne M

oos, nix los —
 Finanzierungsm

ög-
lichkeiten von Technikunterstützung in 
W

ohnung und W
ohnum

feld
Susanne Tyll, Beratung-Fortbildung- 
Projektentw

icklung, Krefeld

14:30 Uhr 
KAFFEEPAUSE

15:00 Uhr
Alexa m

ach das Licht an! Schnickschnack 
oder selbstbestim

m
tes W

ohnen?!
Diskussion m

it den ReferentInnen

16:00 Uhr
ENDE
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bvkm.	Publikationen	

Marion Wieczorek 
Mit jedem Schritt wächst meine 
Welt – Bildung und schwere 
Behinderung

Damit Kinder Welt entdecken, erkun-
den, gestalten und verstehen lernen, 
bedarf es der Beteiligung an der 
sozialen und kulturellen Welt. Und 
es bedarf ebenso der Beteiligung der 
Erwachsenen an dem, was für Kinder 
bedeutsam ist. 
Ausgehend von der Bedeutung, 
die der gelebte Alltag als erster 
Bildungsort für Kinder mit schwerer 
Behinderung haben kann, zeigt 

PROJEKT: MEIN LEBEN – 
Individuelle Planung der Begleitung für 
Personen mit schwerer Behinderung

Michel Belot 

Die vorliegende Broschüre dient als 
Hilfestellung für das Erstellen einer in-
dividuellen Planung der Begleitung von 
Menschen mit schwerer Behinderung. 
Ihr liegt der Gedanke zu Grunde, dass 
jeder Mensch in jedem Lebensalter und 
unabhängig von 
bestehenden Schwierigkeiten und 
Einschränkungen im Leben dazulernen 
und Erfahrungen sammeln kann, 
wobei die jeweiligen Kompetenzen des 
Einzelnen zum Tragen kommen und 
seine Wünsche und Bedürfnisse die 
Entwicklung vorantreiben. 
Eine wesentliche Frage lautet: Welche 
Erwartungen und Bedürfnisse hat die betreffende Person und was 
benötigt sie zur Teilhabe am Leben?
Auf Basis des Fragebogens und mit Hilfe der ausführlichen Anlei-
tung zur Beobachtung kann in Zusammenarbeit mit Menschen 
mit schwerer Behinderung und deren Vertrauenspersonen ein in-
dividueller und die Ganzheitlichkeit der Person berücksichtigender 
Plan der Begleitung entwickelt werden. Berücksichtigt werden 
die tägliche Pflege, notwendige spezielle Pflegemaßnahmen, 
angemessene Förderung und gezieltes Lernen mit Aktivitäten, die 
auf die zu begleitende Person abgestimmt sind. 

ISBN: 978-3-945771-17-4, 48 Seiten, 5,00 EUR, Bestellnr. 117

Der verlag selbstbestimmtes leben ist Eigenverlag des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). Mitglieder 
des bvkm erhalten auf alle Bücher Rabatt. Hier können Sie Ihre Bestellung 
aufgeben oder das komplette Verlagsprogramm anfordern:

verlag selbstbestimmtes leben/bvkm
Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211/64004-15 
Fax: 0211/64004-20
E-Mail: versand@bvkm.de
www.bvkm.de

die Autorin Wege auf, wie Kinder 
auf der Grundlage von konkreten 
Erfahrungen Zugang zum kulturellen 
Wissen der Welt, in der sie leben, 
gewinnen können. 
Mit vielen Praxisbeispielen und 
Anregungen richtet sich das Buch 
an Fachleute in der praktischen und 
theoretischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit schwerer Behinde-
rung, an Studierende und Eltern.

2018, ISBN: 978-3-945771-14-3, 148 S., 
14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR Mitgl.
Bestell-Nr. 114

Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.) 
Teilhabe und Teilgabe – Menschen 
mit Komplexer Behinderung be-
reichern unsere Gesellschaft 

Menschen mit Komplexer Behin-
derung werden oft in den aktuell 
geführten Inklusionsdebatten nicht 
berücksichtigt. Dieser Band stellt aber 
genau die Personen mit sehr schwe-
ren und mehrfachen Behinderungen 
in den Fokus. Welche Teilhabechan-
cen haben sie in unserer Gesellschaft? 
Wo gibt es Leuchttürme der Inklusion 
und was muss schon im Vorfeld 
bedacht werden, damit Inklusion 
gelingen kann? Neben dem Blick auf 
Teilhabemöglichkeiten soll auch der 
Aspekt der Teilgabe bedacht werden. 

NEU

Muskelerkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter sind je nach 
Grunderkrankung sehr vielgestaltig. 
Es können die Muskelzellen selbst, 
der neuromuskuläre Transfer oder 
die peripheren Nerven von einer 
Erkrankung betroffen sein, auch 
Kombinationen treten auf. Ebenso 
unterschiedlich sind die medizinischen 
und psychosozialen Folgen dieser 
Erkrankungen. Über alle Krank-
heitsbilder hinweg ist die Diagnose 
einer Muskelerkrankung mit einem 
deutlichen Belastungserleben inner-deutlichen Belastungserleben inner-deutlichen Belastungserleben inner
halb der Familie verbunden. Trotz der 
Schwere der Diagnose gelingt vielen 
Familien auf lange Sicht eine erfolg-
reiche Bewältigung. Im vorliegenden 
Buch werden aktuelle wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu medizinischen, 
pädagogischen und psychosozialen 
Aspekten dieser Erkrankungen in ver-Aspekten dieser Erkrankungen in ver-Aspekten dieser Erkrankungen in ver
ständlicher Form zusammengefasst 
und Unterstützungsmöglichkeiten 
aufgezeigt.

2019, ISBN: 978-3-945771-19-8, 
128 S., 14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 119

Gerd Hansen (Hrsg.)
Grundwissen Muskelerkrankungen 
im Kindes- und Jugendalter

2019, ISBN: 978-3-945771-16-7 
204 S., zahlr. Abb., 
17,40 EUR Nichtmitgl., 11,00 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 116

Wie sieht der wichtige Beitrag dieser 
Zielgruppe für die Gesellschaft aus 
und wie kann dies auch Bereichen 
bewusst gemacht werden, die dafür 
ihre Wahrnehmung noch nicht 
geschärft haben? Welche Risiken 
und Chancen bringen Teilhabe und 
Teilgabe mit sich? Diese und noch 
viele weitere Fragen beleuchtet der 
interdisziplinär ausgerichtete Band 
zum Thema Teilhabe und Teilgabe.



Bestellung

Willkommensmappen  
zur Weitergabe an Familien mit behinderten 
Kindern/Angehörigen

Zur Weitergabe möchten wir gern  
kostenlose Willkommensmappen bestellen:

□ 2 Exemplare

□ 5 Exemplare

□ 10 Exemplare

Einrichtung/Organisation

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse oder Telefon-
nummer für evtl. Rückfragen

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax an: 0211/64004-20 oder mailen Sie Ihre Bestel-
lung an info@bvkm.de


